
Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 28. April 2016,  
um 20.00 Uhr im Gemeindesaal

Botschaft

botschaft
Traktanden

1.	 Wahl der Stimmenzähler

2.	 Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015

3.	 �Genehmigung der Teilrevision der Statuten für den Verband Abwasserreinigung 

Oberengadin

4.	 �Beschlussfassung über die Teilrevision der Ortsplanung, Zonenplan 1:1‘000 Chiss, 

Genereller Erschliessungsplan 1:1‘000 Chiss, Art. 45 Baugesetz (Zonenschema, 

Wohnzone 2 Chiss)

5.	 �Beschlussfassung über die Beteiligung an der zu gründenden Engadin St. Moritz 

Tourismus AG

6.	 �Genehmigung der Jahresrechnung 2015

6.1	 der Verwaltung

6.2	 des Elektrizitätswerkes

7.	 �Varia

Traktandum 3 

Genehmigung der Teilrevision der Statuten für den Verband Abwasserreinigung Oberengadin

Cuort e bön / In Kürze

Art. 41 dals statüts dal ARO prevzescha, cha’ls mezs finanziels necessaris vegnan procuros directamaing da las vschinaunchas partecipe-
das. In avegnir dess l’ARO pudair finanzcher fin 70% da las contribuziuns a las investiziuns sur chapitêl ester.

Art. 41 der Statuten des ARO sieht vor, dass die erforderlichen Geldmittel direkt von den Verbandsgemeinden beschafft werden. Neu soll 

nun die Möglichkeit geschaffen werden, dass bis zu 70% der Investitionsbeiträge vom ARO fremdfinanziert werden können.

3.1	 Ausgangslage

Im Jahre 2011 gründeten die Gemeinden St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, Madulain, Zuoz und 	

S-chanf den Verband Abwasserreinigung Oberengadin (ARO), welcher die Sammlung und Reinigung der Abwässer der Mitgliedsgemein-

den und die damit verbundenen Tätigkeiten bezweckt. Der Verband beabsichtigt, eine zentrale ARA in S-chanf zu realisieren. Für die 

Erarbeitung eines Bauprojektes gewährten die Verbandsgemeinden dem ARO einen Kredit über CHF 5 Mio. inkl. MwSt. Die Abstimmung 

über den Baukredit wird voraussichtlich in der 2. Hälfte 2016 in den einzelnen Verbandsgemeinden stattfinden.

Die Statuten des ARO (Art. 41) sehen vor, dass die erforderlichen Geldmittel direkt von den Verbandsgemeinden beschafft werden. Auf-

grund der veränderten Rahmenbedingungen sollen die Statuten in dem Sinne angepasst werden, dass dem ARO ermöglicht wird, einen 

Teil der Investitionsbeiträge der Gemeinden fremd zu finanzieren.

Ein Vergleich mit anderen Abwasserreinigungsanlagen, deren Trägerinnen meistens Gemeindeverbände sind, zeigt, dass es schweizweit 

üblich ist, die Anlagen direkt über die Trägerschaft, d.h. den Gemeindeverband zu finanzieren und damit auch entsprechende Kredite 

aufzunehmen. Die Finanzierungskosten (Verzinsung und Amortisation) werden in diesen Fällen auf die Mitgliedsgemeinden abgewälzt.
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3.2	 Finanzierungskonzept

Die Fremdfinanzierung der Investitionsbeiträge der einzelnen Gemeinden durch den ARO soll bis zu max. 70% unter den nachfolgenden 

Bedingungen ermöglicht werden:

– �die entsprechenden Finanzierungskosten (Verzinsung und Amortisation) sind von der betreffenden Gemeinde alleine zu tragen;

– �der Kredit ist linear innert 20 Jahren zu amortisieren;

– �die betreffende Gemeinde hat den Nachweis zu erbringen, dass die Verzinsung und Amortisation des Fremdkapitals über Gebühren-

einnahmen gedeckt ist;

– �die Fremdfinanzierungen sind jeweils unter Angabe der betreffenden Gemeinde in der Jahresrechnung des ARO darzustellen.

Die Fremdfinanzierung nach diesem Konzept steht im Einklang mit dem übergeordneten Recht.

3.3	 Statutenänderung

Auf Antrag des Vorstandes des ARO verabschiedeten die Delegierten anlässlich ihrer Versammlung vom 5. November 2015 einstimmig die 

nachfolgende Statutenänderung zuhanden der Verbandsgemeinden.

Die bisherige Bestimmung von Art. 41 der Statuten des ARO, welche wie folgt lautet:

„Der Verband belastet die erforderlichen Geldmittel direkt den Gemeinden. Die Finanzierung obliegt den Mitgliedsgemeinden. Diese ha-
ben die Gebühren festzulegen.“

soll durch die nachfolgende Formulierung ersetzt werden:

„Art. 41 Finanzierung:
1. �Der Verband belastet die erforderlichen Geldmittel direkt den Gemeinden. Die Finanzierung obliegt grundsätzlich den Mitgliedsgemein-

den. Diese haben die Gebühren festzulegen.

2. �Der Vorstand des Verbandes kann auf Gesuch einer oder mehrerer Mitgliedsgemeinden deren Investitionsbeiträge über Bankdarlehen 
finanzieren. Diese Bankdarlehen dürfen 70 % des von der betreffenden Gemeinde zu leistenden Investitionsbeitrages nicht überschrei-
ten und sind längstens innert 20 Jahren linear zu amortisieren. Sämtliche Finanzierungskosten wie Zinsen, Amortisationen etc. sind der 
betreffenden Gemeinde zu belasten. Diese Fremdfinanzierungen sind in der Rechnung des ARO mit Angabe der betreffenden Gemeinde 
auszuweisen. Die Gemeinde, welche diese Fremdfinanzierungen beansprucht, hat gegenüber dem Vorstand des ARO den Nachweis zu 
erbringen, dass zu leistende Amortisationen und Zinszahlungen über Gebührenerträge abgedeckt sind. Die Haftung richtet sich nach 
Art. 45 der Statuten.“

3.4	 Beurteilung durch den Gemeindevorstand

Nach Beurteilung des Gemeindevorstandes wird mit dieser Revision der Statuten den Mitgliedsgemeinden die erforderliche Handlungs-

freiheit gegeben. Damit wird es möglich, dass jede Gemeinde gemäss ihrer Finanzsituation die Finanzierung sicherstellen kann, ohne 

dass die anderen Verbandsgemeinden von der unterschiedlichen Finanzierung betroffen sind. Zudem trägt die beantragte Statutenrevi-

sion den seit der Gründung des ARO eingetretenen Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Oberengadin Rechnung. 

Aus all diesen Gründen empfiehlt Ihnen der Gemeindevorstand, der beantragten Statutenänderung zuzustimmen.

Proposta / Antrag

La suprastanza cumünela propuona
– d’appruver la revisiun parziela dals statüts da l’Uniun da sarinaziun da l’Engiadin’Ota.

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen:

– die Teilrevision der Statuten des Verbandes Abwasserreinigung Oberengadin zu genehmigen.

Traktandum 4
Beschlussfassung über die Teilrevision der Ortsplanung, Zonenplan 1:1‘000 Chiss, Genereller Erschliessungsplan 1:1‘000 Chiss, Art. 45 

Baugesetz (Zonenschema, Wohnzone 2 Chiss)

Cuort e bön / In Kürze

La parcella nr. 1432 cun üna surfatscha da 949 m2 es in possess da duonna Annina Randegger-Ladner. Quista parcella es gnida trans-
ferida l’an 1996 sainza indemnisaziun da la zona d’abiter i’l ulteriur territori cumünel. Il scopo da quist transferimaint nu’s lascha pü 
reconstruir. In connex cun la colliaziun per peduns traunter ils quartiers Quadrellas, Suot San Peter e Chiss s’haun la vschinauncha e la 
possessura dal terrain cunvgnieus, cha la parcella nr. 1432 vain darcho missa illa zona d’abiter. 472 m2 da la parcella vaun in possess 
da la vschinauncha, 477 m2 restan tar Annina Randegger-Ladner. Quista acziun pussibiltescha a la vschinauncha, da pudair mantg-
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nair la colliaziun publica per peduns. Ils uffizis federels e chantunels pel svilup dal territori haun signalisos, cha quista fatschenda saja 
cumpatibla cun la ledscha federela davart il svilup dal territori. Resguardand il fat, cha’l transferimaint a sieu temp es gnieu fat sainza 
indemnisaziun, nu succeda neir in quist cas üngüna indemnisaziun per la püvalur.

Das Grundstück Nr. 1432 mit einer Fläche von 949 m2 steht im Eigentum von Frau Annina Randegger-Ladner. Es wurde 1996 entschädi-

gungslos von der Wohnzone in das übrige Gemeindegebiet umgezont. Aus welchen Gründen damals eine Auszonung erfolgte, lässt sich 

aus den Unterlagen nicht ermitteln. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Wegverbindung zwischen Quadrellas, Suot San Peter und 

Chiss vereinbarte die Gemeinde mit der Grundstückseigentümerin, dass die Parzelle wieder in eine Wohnzone umgezont wird. Dabei 

handelt es sich nicht um eine eigentliche Einzonung von einem Grundstück in eine Bauzone, sondern es wird eine Rückzonung bzw. 

Korrektur des damaligen Zonenplans angestrebt. 472 m2 der Parzelle fallen dabei an die Gemeinde Samedan und 477 m2 an die Grund-

stückseigentümerin Annina Randegger-Ladner. Zudem kann die Gemeinde Samedan die öffentliche Wegverbindung bestehen lassen. 

Die eidgenössischen und kantonalen Raumplanungsbehörden haben signalisiert, dass dieses Vorgehen nicht dem eidgenössischen 

Raumplanungsgesetz widerspricht. Eine Mehrwertabschöpfung entfällt, weil die damalige Umzonung entschädigungslos erfolgte und 

durch die Gemeindeparzelle sowie den Weg abgegolten wird. 

4.1	 Ausgangslage

Die Gebiete Quadrellas, Chiss und Suot San Peter waren gemäss dem Generellen Erschliessungsplan (GEP) vom 23.5.2006 (RB Nr. 595) 

lediglich durch einen Fussweg in Form einer Treppenanlage verbunden. Im Rahmen der Sanierung der Wasser-, Kanalisations- und Me-

teorleitungen im selben Gebiet ergab sich die Möglichkeit, die bestehende Wegverbindung durch einen unterhaltsfreundlicheren und 

mit einer flacheren Wegführung auch benutzerfreundlicheren Alternative in Form eines Serpentinenweges zu erstellen. Die unterirdische 

Infrastruktur wurde im Jahr 2010 saniert. Gleichzeitig wurde die neue, mit Kommunalfahrzeugen durchgehend befahrbare Wegführung 

provisorisch angelegt. Dafür musste ein Teil des im Eigentum von Frau Annina Randegger-Ladner stehenden Grundstückes Nr. 1432 in 

Anspruch genommen werden. Die Eigentümerschaft erklärte sich mit der neuen Wegführung und Inanspruchnahme ihres Grundstückes 

grundsätzlich einverstanden. Im Gegenzug wird erwartet, dass das Grundstück Nr. 1432 der Wohnzone zugewiesen wird. Gemäss aktuell 

gültigem Zonenplan liegt das Grundstück im Übrigen Gemeindegebiet. 

Die dafür erforderliche Anpassung der Ortsplanung wurde an der Gemeindeversammlung vom 27. Oktober 2011 behandelt. Dabei wurde 

die Umzonung grundsätzlich befürwortet, allerdings wurde angeregt, vorgängig die Frage der Mehrwertabschöpfung zu prüfen. Auf-

grund dieser Anregung zog der damalige Gemeindevorstand das Geschäft zur weiteren Abklärung im Sinne der Anregung zurück. Das 

vorliegende Geschäft ist das Ergebnis dieser Abklärungen. Vorausgegangen sind intensive Verhandlungen mit der Eigentümerschaft und 

langwierige Abklärungen mit externen Ämtern und Fachstellen. Verzögernde Auswirkung hatte dabei das nach der Gemeindeversamm-

lung vom Oktober 2011 angenommene eidgenössische Raumplanungsgesetz. Die Modalitäten sind in einem öffentlich-rechtlichen Ver-

trag zwischen der politischen Gemeinde und Frau Annina Randegger-Ladner geregelt. Bei der vorliegenden Ortsplanungsrevision geht 

es um die Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages.

4.2	 Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 15.8.2011 sieht vor, dass das Grundstück Nr. 1432 einer Wohnzone mit einer AZ von 0.45 und 

einem Hauptwohnungsanteil von 100% zugewiesen wird. Im Gegenzug wird der Gemeinde das Recht eingeräumt, den Verbindungsweg 

Chiss – Quadrellas zu erstellen, dauernd beizubehalten und für die Öffentlichkeit offen zu halten.

Es wurde folgende Vorgehensweise vereinbart: der Gemeindevorstand verpflichtet sich, innert zweier Jahre nach Rechtskraft des neuen 

eidgenössischen Raumplanungsgesetzes die Anpassung der Grundordnung der Gemeindeversammlung zu unterbreiten. 

Für den Fall, dass keine Einigung zustande kommt, ist der öffentliche Weg innert Jahresfrist auf die gemeindeeigene Parzelle zu verlegen 

und das Grundstück Nr. 1432 auf Kosten der Gemeinde wieder herzustellen.

Die Grundeigentümerin hat der Gemeinde das Recht eingeräumt, den Durchgangsweg als Provisorium zu unterhalten und für die Öffent-

lichkeit nutzbar zu machen, dies bis zur Rechtskraft der angestrebten Einzonung bzw. bis feststeht, dass eine solche Einzonung nicht 

zustande kommt, bzw. bis spätestens zwei Jahre nach Inkraftsetzung des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes. Im gegenseitigen 

Einverständnis wurde diese Frist bis zum 31.12.2016 verlängert.

Aufgrund dieser Vereinbarung unterbreitet der Gemeindevorstand der Gemeindeversammlung die vorliegende Teilrevision der Ortspla-

nung.
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4.3	 Eigentumsrechtliche Umsetzung

Die Bestimmungen des öffentlich-rechtlichen 

Vertrages sollen aus eigentumsrechtlicher Sicht 

wie folgt umgesetzt werden: das Grundstück Nr. 

1432 im Ausmass von 949 m2 und im Alleinei-

gentum von Frau Annina Randegger-Ladner 

wird in zwei Teile parzelliert. Der obere Teil mit 

einer Fläche von 472 m2 wird an die Gemeinde 

übertragen, der untere Teil mit einer Fläche von 

477 m2 verbleibt im Eigentum von Frau Annina 

Randegger-Ladner. Die Ausnützung des an die 

Gemeinde übertragenen Teils soll auf den im 

Eigentum von Frau Annina Randegger-Ladner 

verbleibenden Teil übertragen werden. Die Ein-

zelheiten dazu sind auf dem beiliegenden Situ-

ationsplan ersichtlich.

Situationsplan Abparzellierung

4.4	 Raumplanerische Umsetzung

Als Folge der angepassten Infrastruktur Chiss und der Bestimmungen des damit zusammenhängenden öffentlich-rechtlichen Vertrages 

sind die folgenden Anpassungen in den nachstehend aufgeführten Planungsmitteln vorzunehmen.

4.4.1	 Zonenplan 1:1‘000

Das Grundstück Nr. 1432 soll vom Übrigen Gemeindegebiet in eine auf das umliegende Gebiet abgestimmte „Wohnzone 2 Chiss“ (mit 

einem Wohn- und Hauptwohnungsanteil von 100%) zugewiesen und damit einer entsprechenden Nutzung zugeführt werden. Die ein-

zuzonende Fläche ist erschlossen und ihre Nutzung ortsverträglich. Die Parzelle 1432 wird bewusst in die „Wohnzone 2 Chiss“ und nicht 

in die die „Wohnzone 2“ eingezont. Abgesehen von den Unterschieden betreffend Wohn- und Hauptwohnungsanteil hat dies - ge-

wollt - zur Folge, dass kein Nutzungstransfer und keine Nutzungskonzentration auf die nördlich angrenzenden Parzellen 1411 und 1412 

oder die östlich angrenzende Parzelle 1413 möglich ist, zumal es sich jeweils um unterschiedliche Bauzonen handelt. Die Einzonung 

der schmalen Restparzelle 1432 sowie der davon abparzellierten 472 m2 rechtfertigt sich jedoch trotzdem, zumal Parzelle 1432 zulasten 

der Parzellen 1411 und 1412 über ein als Grunddienstbarkeit eingetragenes Grenzbaurecht verfügt, sodass auf der Restparzelle 1432 eine 

sinnvolle Überbauung realisiert werden kann. 

4.4.2	 Genereller Erschliessungsplan Verkehr 1:1‘000

Mit dem Ersatz des bestehenden Fussweges von Suot San Peter bis Chiss durch eine schmale Strasse, wird die Erschliessungslücke ge-

schlossen. Im GEP Verkehr wird die Verbindung Suot San Peter / Chiss neu gestaltet. Die alte Verbindung mit Treppenanlage wird durch 

ein durchgehend befahrbares Strassenstück (Serpentine) ersetzt. Die neue Wegführung soll sich, mit wenigen Korrekturen, dem provi-

sorischen Verlauf der Baupiste anpassen.

4.4.3	 Genereller Erschliessungsplan Ver- und Entsorgung 1:1‘000

Der GEP Ver- und Entsorgung wird durch die Massnahmen der Sanierung und den Ausbau im Gebiet Chiss ergänzt (Ergänzung Wasser-

leitung; Verlängerung Kanalisation und neue Meteorleitung). 

4.4.4	 Baugesetz

Die Parzelle Nr. 1432 wird im Baugesetz (Art. 45 Zonenschema) als „Wohnzone 2 Chiss“ (W2C) mit 100% Wohn- und Hauptwohnungsanteil 

aufgenommen. Die übrigen Modalitäten entsprechen der Wohnzone 2 (W2). Die Ergänzung ist im Zonenschema wie folgt nachzutragen:

Der Artikel 54 (Wohnzone) erfährt keine Änderung.
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4.5	 Verfahrensablauf der Ortsplanungsrevision

Die vorliegende Revision der Ortsplanung bildete bereits Bestandteil der Teilrevision der Ortsplanung vom 27. Oktober 2011. Die Mitwirkungs-

auflage im Sinne von Art. 13 der kantonalen Raumplanungsverordnung erfolgte vom 16. September 2011 bis zum 16. Oktober 2011. Betreffend 

„Chiss“ sind keine Vorschläge und Einwendungen eingegangen. Mit Bezug auf das amtliche Verfahren gemäss den Bestimmungen des kan-

tonalen Raumplanungsgesetzes stellte sich die Frage, ob das Mitwirkungsverfahren wiederholt werden muss. Auf Anfrage des Gemeinde-

vorstandes hat sich das Amt für Raumentwicklung mit Schreiben vom 18. August 2015 dazu wie folgt geäussert: “Nach erfolgten internen 

Abklärungen sowie gestützt auf Art. 47 des Kantonalen Raumplanungsgesetzes in Verbindung mit Art. 13 der Kantonalen Raumplanungsver-

ordnung kann bestätigt werden, dass die Gemeinde Samedan auf ein erneutes Durchführen einer Mitwirkungsauflage bei unveränderten 

Unterlagen zur Ortsplanungsrevision verzichten kann.“ In Anbetracht der Tatsache, dass die vorliegende Teilrevision der Ortsplanung Chiss 

identisch mit derjenigen vom 27. Oktober 2011 ist, erfolgte aus verfahrensökonomischen Gründen keine zweite Mitwirkungsauflage. 

4.6	 Mehrwertabschöpfung

Der Gemeindevorstand hat das kantonale Amt für Schätzungswesen beauftragt, den durch die planerische Massnahme in Form der Um-

zonung und AZ-Übertragung resultierenden Mehrwert zu ermitteln. In seinem Gutachten vom 14. Februar 2012 kommt das Schätzungs-

amt zum Schluss, dass der Mehrwert CHF 594‘000 beträgt. Auf der anderen Seite profitiert die Gemeinde von der neuen Wegführung 

durch geringere Aufwendungen für den Unterhalt. Der Barwert dieser Einsparung beträgt gemäss Gutachten CHF 172‘000.

Für den Fall, dass die Gemeinde ihren Teil der vereinbarten Leistung nicht erfüllt, ist sie verpflichtet, die provisorische Wegführung zu-

rückzubauen. Dafür ist aufgrund einer Richtofferte von Kosten in der Grössenordnung von CHF 150‘000 auszugehen. Der Barwert für die 

Einsparung beim Unterhalt und die Kosten für den Rückbau entsprechen somit 54% des ermittelten Mehrwertes für die Eigentümerin 

des Grundstückes Nr. 1432. Bei dieser Gegenüberstellung ist der Wert des an die Gemeinde übertragenen Bodens im Ausmass von 472 m2 

nicht berücksichtigt. Ausgehend von einem Abschöpfungssatz von 20 bis 50% kann der voraussichtliche Abgabeertrag die Mehrkosten 

für die Gemeinde auch bei Anwendung des Maximalsatzes nicht kompensieren. Es liegt daher im öffentlichen Interesse, im vorliegenden 

Fall auf eine Mehrwertabschöpfung zu verzichten und das Geschäft kostenneutral abzuwickeln.

Ein Verzicht ist aber unabhängig davon auch aus den folgenden Gründen angezeigt:

– �Das Grundstück Nr. 1432 befand sich bis zur Totalrevision der Ortsplanung im Jahr 1996 in der Bauzone. Im Rahmen dieser Totalrevision 

wurde das Grundstück als nicht bebaubares Gebiet ausgeschieden und dem Übrigen Gemeindegebiet zugewiesen. Aus heutiger raum-

planerischer Sicht ist diese Auszonung nicht nachvollziehbar. Entscheidend ist zudem, dass die damalige Auszonung ohne Abgeltung 

des sich daraus ergebenden Minderwertes erfolgte. Eine Mehrwertabschöpfung bei einer Rückzonung wäre demnach nicht korrekt.

– �Bei der vorliegenden Rückzonung handelt es sich bei genauer Betrachtung nicht um eine planerische Massnahme im Sinne der Raum-

planungsgesetzgebung, sondern um die Erfüllung einer vertraglichen Leistung. Ursprung dieser Rückzonung ist nicht eine planerische 

Absicht, sondern eine Gegenleistung der öffentlichen Hand für die Inanspruchnahme eines privaten Grundstücks. In diesem Sinne 

liegt auch keine planerische Massnahme als Grundlage für eine Mehrwertabschöpfung vor. 

4.7	 Vereinbarkeit mit dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz

Im März 2013 hat die Schweizer Stimmbevölkerung das revidierte Raumplanungsgesetz (RPG) angenommen. Seit dem 1. Mai 2014 ist es 

in Kraft. Die Kantone haben maximal fünf Jahre Zeit, ihre Richtpläne anzupassen. Bis der Bund den Richtplan eines Kantons genehmigt 

hat, darf es im entsprechenden Kanton keine Vergrösserung der Bauzonen geben. Grundsätzlich muss jede Einzonung mit einer flächen-

gleichen Auszonung kompensiert werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der Genehmigungsfähigkeit der vorliegend 

beantragten Einzonung. Diese Frage wurde mit Vertretern der zuständigen Ämter von Bund und Kanton erörtert. Das Bundesamt für 

Raumentwicklung hat sich dahingehend geäussert, dass im vorliegenden Fall nicht von einer Einzonung im Sinne des RPG gesprochen 

werden kann, sondern eher von einer Korrektur der Auszonung im Jahr 1996 bzw. von einer Rückzonung. Zweck des neuen RPG ist unter 

anderem der Stopp der Zersiedelung. In Anbetracht der Tatsache, dass die Parzelle Nr. 1432 mitten im Baugebiet liegt und bis 1996 selber 

der Bauzone zugewiesen war, widerspricht die Rückzonung nicht den Zielen des neuen RPG. Ganz im Gegenteil: die Rückzonung drängt 

sich mit Blick auf die Lage und dem vom neuen RPG angestrebten verdichteten Bauen geradezu auf. Seitens des Bundesamtes für Rau-

mentwicklung wurde denn auch signalisiert, dass es sich nicht gegen die vorliegende Rückzonung aussprechen würde.

4.8	 Abbildungen im Anhang

Zonenplan 1:1‘000 Chiss, Seite 14.

Genereller Erschliessungsplan 1:1‘000 Chiss, Seite 15.

Proposta / Antrag

La suprastanza cumünela propuona
– �d’appruver la revisiun parziela da la planisaziun locala, plaun da zonas 1:1‘000 Chiss, plaun generel d’avertüra 1:1‘000 Chiss, art. 45 

ledscha da fabrica (schema da zonas, zona d’abiter 2 Chiss).

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen:

– �die Teilrevision der Ortsplanung Zonenplan 1:1‘000 Chiss, Genereller Erschliessungsplan 1:1‘000 Chiss, Art. 45 Baugesetz (Zonenschema, 

Wohnzone 2 Chiss), zu genehmigen.
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Traktandum 5 

Beschlussfassung über die Beteiligung an der zu gründenden Engadin St. Moritz Tourismus AG

Hinweis: Die Abstimmungsvorlage der Gemeindepräsidentenkonferenz vom 14. Januar 2016 kann in ihrer Vollversion auf der Gemein-

dekanzlei bezogen oder auf der Internetseite der Gemeinde unter www.samedan.ch Politik/Gemeindeversammlung heruntergeladen 

werden.

Cuort e bön / In Kürze

La refuorma dal territori e l’aboliziun dals circuls rendan necessari üna nouva societed purtedra per l’organisaziun turistica Engiadina 
San Murezzan. Il concept correspundent prevzescha la fundaziun da la Engadin St. Moritz Tourismus SA (ESTM SA) cun las vschinaunchas 
da la Regiun Malögia scu acziunarias. Las lezchas da la ESTM SA as cumpuonan dals servezzans da basa e dals servezzans supplementers. 
Tar las lezchas principelas da la ESTM SA tuochan la commercialisaziun da la destinaziun e l’economisaziun da plattafuormas da vendita 
pels purteders da la spüerta turistica. Il büdschet per las prestaziuns da basa da la ESTM SA vain redot in conguel cul büdschet actuel da 
la destinaziun Engiadina San Murezzan per arduond 15%. La finanziaziun tres las vschinaunchas partecipedas succeda sün basa d’üna 
clev da scumpart adatteda. La contribuziun da la vschinauncha da Samedan s’augmainta tres que da 8.6% sün 14.2%, que chi gener-
escha cuosts supplementers da frs 360‘000. Resguardand ils aspets da la politica regiunela e causa manchaunza d‘alternativas valablas 
propuona la suprastanza tuottüna da’s parteciper. Ils cuosts supplementers dessan però gnir cumpensos cun imsüras accumpagnativas. 
La ESTM SA dess dvanter activa süls 1. schner 2018.

Die Gebietsreform im Kanton Graubünden und die damit verbundene Auflösung der Kreise erfordert eine neue Trägerschaft für die Tou-

rismusorganisation Engadin St. Moritz. Das dafür entwickelte Konzept sieht die Gründung der Engadin St. Moritz Tourismus AG (ESTM) mit 

den Gemeinden der Region Maloja als Aktionärinnen vor. Die Aufgaben der ESTM werden unterteilt in Grundleistungen und Zusatzleis-

tungen. Zum Kernauftrag der ESTM gehören die Vermarktung der Destination und die Bereitstellung von Vermarktungsplattformen für 

die touristischen Leistungsträger. Das Budget für die Grundleistungen der ESTM wird gegenüber dem aktuellen Budget der Tourismusor-

ganisation Engadin St. Moritz um rund 15% reduziert und auf der Basis eines neuen Verteilschlüssels durch die beteiligten Gemeinden 

finanziert. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Samedan erhöht sich dadurch von bisher 8.6% auf neu 14.2%, was Mehrkosten in der 

Höhe von CHF 360‘000 nach sich zieht. Aus regionalpolitischen Überlegungen und mangels wettbewerbsfähigen Alternativlösungen wird 

vom Gemeindevorstand trotz der Mehrkosten der Beitritt beantragt. Die Mehrkosten sollen allerdings mit flankierenden Massnahmen 

kompensiert werden. Die ESTM soll den operativen Betrieb am 1. Januar 2018 starten.

 

5.1	 Ausgangslage

Aufgrund der Gebietsreform im Kanton Graubünden werden die politischen Kreise per 31.12.2017 aufgelöst. Der Kreis Oberengadin ist 

derzeit über das „Gesetz über die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz“ Träger der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz. Da 

der Kreis als Trägerschaft entfällt und damit auch das genannte Gesetz, ist für die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz eine neue 

Trägerschaft zu bilden.

Zu diesem Zweck haben die Gemeinden der Region Maloja mit externer Unterstützung gemeinsam ein Konzept entwickelt. Die Gemein-

depräsidenten, die Gemeindevorstände, die Organisation Engadin St. Moritz Tourismus und der Tourismusrat der Tourismusorganisation 

Engadin St. Moritz waren in dieser Konzeptentwicklungsphase involviert. Nach Ansicht aller dieser Akteure ist unbestritten, dass sich die 

Zusammenarbeit in der Vermarktung insgesamt bewährt hat und dass man weiterhin eine gemeinsame Vermarktungsorganisation für 

die Destination Engadin St. Moritz haben möchte.

Ein einheitlicher Auftritt der ganzen Region ist für eine wirkungsvolle Vermarktung auch in Zukunft unerlässlich. Hierfür bedarf es einer 

Bündelung der Kräfte in der Region Maloja, um im harten nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen zu können.

Bezüglich der Aufgaben und Strukturen der künftigen Vermarktungsorganisation wurden intensive Diskussionen geführt und wo not-

wendig vertiefte Abklärungen vorgenommen. Im vierten Quartal 2015 wurde eine öffentliche Mitwirkung durchgeführt und im Januar 

2016 eine öffentliche Informationsveranstaltung. Aus diesem intensiven Meinungsbildungsprozess hat sich die nachfolgend geschilderte 

Lösungsvariante ergeben.

5.2	 Konzept

Die Tourismusvermarktung soll ab dem 1.1.2018 entlang folgender Eckpunkte organisiert werden:

– �Die Tourismusvermarktung für die Tourismusdestination Engadin St. Moritz wird künftig durch die zu gründende Engadin St. Moritz 

Tourismus AG (ESTM) wahrgenommen.

– �Aktionäre dieser Organisation sind die Gemeinden der Region Maloja und allenfalls weitere interessierte Gemeinden.

– �Der Verwaltungsrat der ESTM besteht aus maximal sieben Personen, wobei verschiedene Akteurgruppen (Hotellerie, Gewerbe, Paraho-

tellerie, Skigebiete, Gemeinden) Vorschlagsrechte für die Besetzung des Verwaltungsrates erhalten.
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– �Die ESTM wird die Aufgaben der heutigen Tourismusorganisation Engadin St. Moritz übernehmen, wobei folgende Änderungen gegen-

über der heutigen Regelung vorgesehen sind:

	 – �Die Aufgaben werden unterteilt in Grundleistungen und Zusatzleistungen.

	 – �Als Zusatzleistungen gelten der Betrieb der Gästeinformationsstellen vor Ort sowie spezifische Aufträge der Gemeinden an die 

ESTM. Die bestellten Zusatzleistungen müssen die Gemeinden künftig gemäss ihren Bestellungen zu Vollkosten finanzieren.

	 – �Die ESTM wird keine Beiträge an Veranstaltungen ausrichten. Diese Aufgabe wird künftig durch die Gemeinden direkt wahrge-

nommen

	 – �Die übrigen Aufgaben – welche bisher durch die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz wahrgenommen wurden - werden 

künftig durch die ESTM als Grundleistungen erbracht.

– �Das Budget für die Grundleistungen der ESTM wird gegenüber dem aktuellen Budget der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz um 

rund 15% reduziert. Diese Budgetreduktion soll durch Effizienzverbesserungen und Straffung der Leistungspalette aufgefangen wer-

den. Die bisherigen Mittel, welche die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz für Veranstaltungen eingesetzt hat (rund CHF 1 Mio. 

pro Jahr), werden künftig bei den Gemeinden statt bei der ESTM zur Verfügung stehen.

– �Das Grundbudget wird durch die beteiligten Gemeinden nach einem Kostenverteilschlüssel finanziert. Für die Festlegung des Kosten-

verteilers werden je zur Hälfte die Bevölkerungszahl und die Steuerkraft der Gemeinden berücksichtigt. Es handelt sich dabei um den 

gleichen Verteilschlüssel wie er auch für die Kosten der Region Maloja zur Anwendung kommt.

5.3	 Aufgaben der Tourismusorganisation

5.3.1	 Grundleistungen

Eine Tourismusorganisation hat vielfältige Aufgaben zu erfüllen. Die meisten Aufgaben, die bisher durch die Tourismusorganisation En-

gadin St. Moritz wahrgenommen wurden, sind auch weiterhin unbestritten und geben zu keinerlei Diskussion Anlass. Diese bilden auch 

künftig die Grundleistungen der ESTM und sind im Leistungsauftrag in einer zweckmässigen Konkretisierung formuliert. Diese Aufgaben 

werden weiterhin von allen Gemeinden gemeinsam über einen Verteilschlüssel finanziert. Es handelt sich dabei um folgende grund-

sätzlichen Aufgaben:

a. Die Vermarktung der Destination als Kerngeschäft

b. Die Bereitstellung von Vermarktungsplattformen für die touristischen Leistungsträger

c. Die Pflege der touristischen Marke(n)

d. �Die Bündelung und Vernetzung der Kräfte zur Verbesserung des touristischen Angebots sowie der Gästeinformation in der Destination 

Engadin St. Moritz

e. �Weitere Tätigkeiten zur Unterstützung der touristischen Leistungsträger in Absprache mit den Gemeinden zwecks Stärkung der Wett-

bewerbsfähigkeit des Tourismus in der Destination.

5.3.2	 Events

Im Unterschied zur bisherigen Praxis wurde entschieden, die Beiträge an Events künftig nicht mehr zentralisiert durch die ESTM, sondern 

direkt durch die Gemeinden auszurichten. Es handelt sich dabei um einen Betrag von insgesamt knapp CHF 1 Mio., der bisher von der 

Tourismusorganisation Engadin St. Moritz jährlich an touristische Events vergeben wurde.

Diese Praxisänderung wird deshalb vollzogen, weil in der Vergangenheit einzelne Events durch die Gemeinden direkt und dann noch-

mals durch die Tourismusorganisation unterstützt wurden. Weiter stellte sich immer wieder die Frage, ob die Gemeinde oder die Tou-

rismusorganisation für die finanzielle Unterstützung von Events zuständig sein soll. Nicht zuletzt befand sich die Tourismusorganisation 

immer wieder in der schwierigen Lage, eine touristische Veranstaltung zwar zu begrüssen aber gleichzeitig keinen Beitrag leisten zu 

können, weil die Veranstaltung dem Anforderungskatalog nicht entsprach. Damit setzte sich die Organisation auch immer wieder dem 

Unmut und der Kritik von Veranstaltern aus. Mit der neuen Regelung wird klar definiert, dass für die Ausrichtung von Beiträgen an 

touristische Veranstaltungen einzig die Gemeinden zuständig sind und dass die ESTM entsprechende Gesuchsteller an die Gemeinden 

verweisen kann.

5.3.4	 Gästeinformationsstellen

Für die Gästeinformationsstellen im Engadin wurde bisher ein Betrag von rund CHF 2.6 Mio. pro Jahr aufgewendet (knapp 20% des Ge-

samtbudgets). Für die Tourismusvermarktung haben die Gästeinformationsstellen eine untergeordnete Bedeutung. Sie sind primär eine 

Leistung für die Gäste, Einwohner und Zweitwohnungseigentümer vor Ort. Im Zeitalter des Internets, wo alle Informationen auch online 

verfügbar sind, muss man die Gästeinformationsstellen auch als einen gewissen zusätzlichen Komfort betrachten, den man zugunsten 

der Gäste anbieten will.

Die Kosten für die Gästeinformationsstellen sind primär von den Öffnungszeiten und den Kosten für Raum und Personal abhängig. 

Künftig soll jede Gemeinde ihre Gästeinformationsstellen zu Vollkosten finanzieren. Im Gegenzug sind die Gemeinden frei, diejenigen 

Öffnungszeiten und dasjenige Informationsangebot zu bestellen, welches in ihren Augen das Optimum für den Ort darstellt.

Gemeinden können künftig die Gästeinformationsstellen in bestehende Informationsschalter integrieren oder sogar selber führen. 

Nach wie vor müssen die Gästeinformationsstellen jedoch in den Farben und Logos der regionalen Tourismusorganisation in Erschei-

nung treten und das Personal sowie die Gästeinformationsstelle allgemein wird auch weiterhin die Qualitätsstandards der regionalen 
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Tourismusorganisation erfüllen müssen. Mit dieser Regelung erhalten die Gemeinden insgesamt mehr Gestaltungsspielraum, um ihre 

Gästeinformationsstellen optimal auszurichten.

5.4	 Budget

Bisher konnte die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz (exkl. Zernez, inkl. Maloja) über ein ordentliches Budget von rund CHF 15.5 

Mio. verfügen. Es wurde unter den Gemeindepräsidenten und den Mitgliedern der Gemeindevorstände intensiv über die künftige Höhe 

des Budgets für die Grundleistungen der ESTM debattiert. Eine knappe Mehrheit der Gemeinden hat sich für eine Reduktion des Budgets 

für die Grundleistungen um rund 15% ausgesprochen. Mit dieser Reduktion sollen die Gemeinden – vor dem Hintergrund einer sich 

verschlechternden Finanzlage - entlastet werden und die Tourismusorganisation zu einer noch höheren Effektivität angehalten werden. 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass mit einer Budgetreduktion in der vorgesehenen Grössenordnung die Leistungen der Tourismusor-

ganisation künftig gestrafft werden müssen.

Aus dem heutigen ordentlichen Budget der Tourismusorganisation von CHF 15.5 Mio. werden rund CHF 11.9 Mio. für die allgemeinen Ver-

marktungsaktivitäten, rund CHF 2.6 Mio. für den Betrieb der Gästeinformationsstellen und die restlichen rund CHF 1.0 Mio. für Beiträge 

an Events eingesetzt.

Das Konzept der neuen ESTM sieht vor, das Budget für die Grundleistungen von CHF 11.9 Mio. um 15%, d.h. um CHF 1.8 Mio. auf CHF 10.1 

Mio. pro Jahr zu verringern. Darüber hinaus werden der ESTM für den Betrieb der Gästeinformationsstellen und für allfällige weitere von 

den Gemeinden bestellte Zusatzleistungen weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Es ist davon auszugehen, dass diese Mittel zusätzlich 

rund CHF 2.6 Mio. pro Jahr ausmachen werden.

Damit wird gegenüber dem heutigen ordentlichen Budget unter dem Strich

– eine Reduktion der Mittel um CHF 1.8 Mio. pro Jahr vorgenommen,

– �eine Verschiebung der Mittel für Beiträge an Events von der Tourismusorganisation zu den Gemeinden in der Grössenordnung von 	

CHF 1.0 Mio. durchgeführt

In den Leistungsvereinbarungen der Gemeinden mit der ESTM ist festgehalten, dass die Budgets alle vier Jahre der Teuerung angepasst 

werden. Überdies ist alle vier Jahre eine Überprüfung der Leistungsaufträge der Gemeinden möglich.

5.5	 Finanzierung

Die Gemeinden werden künftig gemeinsam das Grundbudget der ESTM in der Grössenordnung von CHF 10.1 Mio. finanzieren. Der Anteil 

der einzelnen Gemeinden bemisst sich dabei hälftig nach der Einwohnerzahl und hälftig nach der Steuerkraft (vgl. Aktionärsbindungs-

vertrag Art. 5). Es handelt sich dabei um den gleichen Kostenteiler, wie er für andere Aufgaben in der Region Maloja angewendet wird 

und in den Statuten der Region Maloja definiert ist.

Der Finanzierungsschlüssel unterscheidet sich vom bisherigen Verteilschlüssel für die Finanzierung der Tourismusorganisation Engadin 

St. Moritz (welcher stärker auf Übernachtungskapazitäten aufbaute) und führt zusammen mit der Budgetreduktion dazu, dass einzelne 

Gemeinden entlastet und andere (Samedan, Bever und S-chanf) stärker belastet werden.

Für die Anwendung des neuen Verteilschlüssels waren in der Gemeindepräsidentenkonferenz folgende Überlegungen ausschlaggebend:

– �Die Volkswirtschaft im Oberengadin ist nahezu vollständig von der Entwicklung des Tourismus abhängig. Von daher zeigt die volks-

wirtschaftliche Bedeutung der Gemeinden (gemessen anhand von Bevölkerung und Steuerkraft) das Ausmass, in welchem die einzel-

nen Gemeinden vom Tourismus profitieren.

– �In der Region Maloja soll nach Möglichkeit für alle gemeinsamen Aufgaben der gleiche Verteilmechanismus angewendet werden.

– �Durch die gleichzeitige Budgetreduktion um 15% wird die aufgrund der Veränderung des Schlüssels entstehende Mehrlast der betrof-

fenen Gemeinden etwas abgeschwächt.
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Bever 388 2.5% 3.2%  108 5 275 388 
1'799 

663 
236 

2'057 
1'324 

291 
1'109 
1'557 
4'762 

963 

 108 326 434 
1'290 

528 
133 

1'548 
1'621 

371 
656 
893 

4'166 
871 

 46 12% 
-509 -28% 
-135 -20% 
-103 -44% 
-509 -25% 
297 22% 
80 27% 

-453 -41% 
-664 -43% 
-596 -13% 
-92 -10% 

 
Celerina 1'799 11.6% 10.4%  232 28 1'540  232 1'058  
La Punt 663 4.3% 3.8%  139 20 505  139 389  
Madulain 236 1.5% 1.1%  21 3 212  21 111  
Pontresina 2'057 13.3% 11.7%  361 60 1'636  361 1'186  
Samedan 1'324 8.6% 14.2%  176 65 1'083  176 1'445  
S-chanf 291 1.9% 3.1%  59 5 227  59 312  
Sils 1'109 7.2% 4.1%  241 40 828  241 415  
Silvaplana 1'557 10.1% 6.4%  241 100 1'217  241 653  
St. Moritz 4'762 30.8% 34.3%  678 581 3'503  678 3'488  
Zuoz 963 6.2% 6.1%  249 24 690  249 622  
KreisOE 15'145 98.0% 98.5%  2'505 929 11'715 15'148 

320 
 2'505 10'005 12'510 

229 
 -2'638 -17% 

-91 -28% 
 

Maloja/Bregaglia 320 2.1% 1.5%  78 9 233  78 151  
Total 15'465 100.0% 100.0%  2'583 937 11'948 15'468  2'583 10'155 12'738  -2'730 -18%  
                 
                 
        -15%  -1'792       
(a) Je nach Ausgestaltung des Leistungsauftrages (Umfang Gästeinformationsstellen, Zusatzaufträge der Gemeinden) können diese Beträge  
variieren. 

  
(b) Der Budgetrahmen  für  Events  liegt  bei  CHF  1  Mio.  Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache,  dass  in  der  Praxis  geringe  Abweichungen  von  diesem  Rahmen  resultieren  
können. 
 

leicht variieren

Sollte im Laufe der Zeit eine Gemeinde aus der Trägerschaft der ESTM ausscheiden oder neu in die Trägerschaft integriert werden, so wird das 

Total der einzelnen Budgetpositionen entsprechend verringert bzw. erhöht. Die Höhe der absoluten CHF-Beiträge der übrigen Gemeinden 

bleibt somit gleich.

5.6	 Umsetzung

Um die Destination Engadin St. Moritz wirkungsvoll zu vermarkten, sind ein einheitlicher Auftritt der ganzen Region und eine Bündelung der 

(finanziellen) Kräfte von grosser Bedeutung. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, dass alle Gemeinden der Region Maloja die ESTM gemeinsam 

tragen und finanzieren. Die Beteiligung an der ESTM ist für jede Gemeinde angezeigt, denn alle Gemeinden der Region Maloja sind wirtschaft-

lich in ähnlich grossem Umfang vom Tourismus abhängig, auch wenn die Gästebetten und Bergbahnen unterschiedlich auf die Gemeinden 

verteilt sind.

Es ist vorgesehen, dass die neue ESTM den operativen Betrieb am 1. Januar 2018 startet. Damit genügend Zeit für die Vorbereitungsarbeiten 

bleibt, soll die Gründung der ESTM möglichst bald erfolgen. Damit kann rasch Klarheit über die neue Organisation geschaffen werden. Ausge-

hend von den Vorschlägen der vorschlagsberechtigten Akteure kann auch der Verwaltungsrat gewählt werden. Der Verwaltungsrat kann so die 

zu erfüllenden Aufgaben frühzeitig angehen und notwendige Weichenstellungen vornehmen. Unter anderem gilt es zu prüfen, welche Rechte 

und Pflichten der bestehenden Tourismusorganisation übernommen werden sollen. Im Einzelnen wird der folgende Zeitplan angestrebt:

– Erstes Halbjahr 2016: Volksentscheide in den Gemeinden betreffend Beteiligung an der neuen ESTM

– Zweites Halbjahr 2016: Gründung der ESTM und Bestellung des Verwaltungsrates

Sollten nicht alle Gemeinden der Region Maloja der Beteiligung an der neuen ESTM zustimmen, so würde eine Neubeurteilung der Lage 

durch die Gemeindepräsidentenkonferenz erforderlich.

5.7	 Beurteilung durch den Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand hat sich im Rahmen der Konzeptentwicklungsphase sehr intensiv mit dem vorliegenden Konstrukt auseinan-

dergesetzt und eine ausführliche Stellungnahme dazu abgegeben. Stein des Anstosses ist aus Sicht der Gemeinde Samedan der neue 

Finanzierungsschlüssel.

 

Das Oberengadiner Stimmvolk hat am 26. November 2006 das Gesetz über die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz angenommen. 

Deren Finanzierung wurde in Art. 29 des erwähnten Gesetzes nach folgendem Schlüssel geregelt:

– 2/3 nach Massgabe der ausgewiesenen Übernachtungszahlen

– 1/3 gemäss Kreisverteiler, d.h. hälftig nach Massgabe der Steuererträge und hälftig nach Massgabe der Einwohnerzahl

In der damaligen Botschaft an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stand in den Erläuterungen zu Art. 29 wörtlich: „Dieser Verteil-

schlüssel ist nach einhelliger Meinung die fairste Lösung zur Finanzierung der Tourismusorganisation.“ In den allgemeinen Ausführun-



Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 28. April 2016   |   www.samedan.ch10

gen zur Finanzierung stand weiter: „Es wurden verschiedene Finanzierungsmodelle geprüft. Der vorliegende Schlüssel (1/3 Kreisverteiler, 
2/3 Übernachtungen) wurde vom Kreisrat als die ausgewogenste angesehen und angenommen.“ In einer Teilrevision vom 29. November 

2009 wurde der Finanzierungsansatz, wonach die Bedeutung des Tourismus in den einzelnen Gemeinden bei der Verteilung der Kosten 

mit zu berücksichtigen ist, im Grundsatz erneut diskussionslos bestätigt.

Bei der Gründung der Engadin St. Moritz Tourismus AG ist dieser Grundsatz nicht mehr berücksichtigt. Für die Gemeinde Samedan hat 

dies eine eklatante Mehrbelastung zur Folge.

Ein Kostenverteilschlüssel muss sich korrekterweise am Nutzen der Kostenträger orientieren und diesen mittels einer geeigneten Bemes-

sungsgrundlage abbilden. Zu den Nutzniessenden des Tourismus zählen in erster Linie die touristischen Leistungsträger, namentlich die 

Hotellerie. Diese erzielen einen grossen Teil ihrer Wertschöpfung direkt durch ihre Gäste und weisen eine entsprechend hohe Abhän-

gigkeit vom Tourismus auf. Der Nutzen am Tourismus ist bei Branchen, welche hohe Anteile ihres Umsatzes aus dem Tourismus erzielen, 

naturgemäss höher als bei Branchen mit tiefen Umsatzanteilen aus dem Tourismus. Gemäss einer Studie der HTW Chur liegt der Anteil 

der durch den Tourismus generierten Wertschöpfung von Beherbergungsbetrieben bei über 90%, beim Garagengewerbe oder in der 

Bildung beispielsweise hingegen bei nur 20%. Beim Gesundheitswesen beträgt der Anteil gar nur etwa 15%. Es liegt nun auf der Hand, 

dass eine Gemeinde mit einem höheren Anteil an Beherbergungsbetrieben auch einen höheren Nutzen und eine grössere Abhängigkeit 

vom Tourismus hat. Dies ist bei der Finanzierung der Tourismusorganisation zu berücksichtigen. Es dürfte unbestritten sein, dass die 

verfügbare Bettenkapazität in einem direkten Zusammenhang zum Tourismusnutzen steht und sich daher für die Festlegung der Kosten-

anteile sehr gut eignet. Der bisherige Kostenverteilschlüssel berücksichtigt die Tourismusinteressenz und den Nutzen in angemessener 

Weise. Dass dies mit dem neuen Vorschlag nicht mehr gegeben ist, untermauern die folgenden Zahlen:

Gemeinde Anzahl
Betten*

Anzahl 
Logiernächte*

Anteil 
Logiernächte in %

Bisheriger
Schlüssel 

Neuer 
Schlüssel

St. Moritz 5‘786 679‘060 44.73 30.8 34.3

Pontresina 2‘241 321‘945 21.21 13.3 11.7

Sils 1‘398 192‘552 12.68 7.2 4.1

Celerina 964 122‘737 8.08 11.6 10.4

Silvaplana 734 83‘338 5.49 10.1 6.4

Samedan 546 52‘767 3.48 8.6 14.2

Zuoz 308 37‘894 2.50 6.2 6.1

Bever 176 12‘295 0.81 2.5 3.2

La Punt Chamues-ch 98 9‘760 0.64 4.3 3.8

S-chanf 79 5‘650 0.38 1.9 3.1

Madulain 47 – – 1.5 1.1

Total Oberengadin 12‘476 1‘518‘144 100.00 – –

*Quelle: Amt für Wirtschaft und Tourismus, Hotellerie 2013

In absoluten Zahlen ausgedrückt hat der neue Verteilschlüssel folgende finanzielle Konsequenzen für die Gemeinde Samedan:

Grundleistungen Infostelle Regionale Events Total

Bisher 1‘083‘000 176‘000 65‘000 1‘324‘000

Neu 1‘445‘000 176‘000 65‘000 1‘686‘000

Mehrkosten 362‘000 0 0 362‘000

Für die Gemeinde Samedan hat diese Verschiebung von 8.6% auf 14.2% trotz Budgetreduktion der künftigen AG eine Mehrbelastung 

von CHF 360‘000 zur Folge. Sie zählt damit zur grossen Verliererin des neuen Kostenverteilschlüssels, während andere im ausgepräg-

ten Masse touristische Gemeinden stark entlastet werden. Der Solidaritätsgedanke wird dadurch arg strapaziert. Unter ausschliesslich 

finanziellen Gesichtspunkten liegt die Schlussfolgerung nahe, der zu gründenden Engadin St. Moritz Tourismus AG nicht beizutreten.

Auf der anderen Seite ist zu berücksichtigen, dass eine wirkungsvolle Marktbearbeitung eine Marketingorganisation erfordert, welche 

aufgrund ihrer Grösse und Ressourcen in der Lage ist, ein umfassendes Destinationsmanagement zu betreiben. Die Notwendigkeit einer 

gemeinsamen Vermarktungsorganisation für die Destination Engadin St. Moritz ist deshalb unbestritten. Der Tourismus hat für die Volks-

wirtschaft im Oberengadin eine zentrale Bedeutung. Samedan ist nicht so stark touristisch geprägt wie andere Oberengadiner Gemein-

den, ist aber dennoch Teil der Destination Engadin St. Moritz und profitiert direkt oder indirekt vom Tourismus und von der professio-

nellen Arbeit einer touristischen Marketingorganisation. Starke, wettbewerbsfähige touristische Verkaufsstrukturen liegen deshalb auch 
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im Interesse der Gemeinde Samedan. Ein Alleingang der Gemeinde Samedan aus finanziellen Überlegungen ist nicht ausgeschlossen, 

allerdings weder sinnvoll noch realistisch. Bei einem Nichtbeitritt würden zwar erhebliche finanzielle Mittel freigesetzt, doch wäre die 

Gemeinde Samedan kaum in der Lage, wettbewerbsfähige Alternativlösungen insbesondere im Bereich der Vermarktung und bei der 

Bereitstellung von Vermarktungsplattformen für die touristischen Leistungsträger anzubieten. Ein Abseitsstehen hätte die Isolation der 

touristischen Leistungsträger in Samedan zur Folge.

Auch aus regionalpolitischen Gründen ist die Nichtbeteiligung der Gemeinde Samedan sehr kritisch zu beurteilen, weil die Folgen eines 

solchen Entscheides weder für die Gemeinde selbst noch für den künftigen Zusammenhalt der Region absehbar sind. Die Regelung der 

Tourismusorganisation 2018 wird wegweisend sein für die übrigen auf Ebene der Region gemeinsam zu lösenden Aufgaben. Deshalb ist es 

wichtig, dass sich alle Gemeinden zu einem Kompromiss durchringen. Bei der künftigen Tourismusorganisation ist dies im Fall der Gemein-

de Samedan wegen des unvorteilhaften Finanzierungsbeitrages zugegebenermassen äusserst schwierig, im Lichte einer Gesamtbetrachtung 

aber dennoch unumgänglich. Der Gemeindevorstand gelangt deshalb nach eingehender Prüfung zum Schluss, dass die Gemeinde Samedan 

der ESTM beitreten soll.

Gleichzeitig vertritt der Gemeindevorstand aber auch die Auffassung, dass die zu erwartenden Mehrkosten in der Höhe von CHF 360‘000 auf-

zufangen sind und dass der Beitritt mit entsprechenden flankierenden Massnahmen gekoppelt werden muss. Diese Massnahmen müssen si-

cherstellen, dass der Massnahmenplan zur Sanierung der Gemeindefinanzen nicht als Ganzes gefährdet wird und dass die finanzpolitischen 

Richtwerte weiterhin eingehalten werden können. Konkret bedeutet dies, dass die Mehrkosten von CHF 360‘000 über Kosteneinsparungen 

und Mehreinnahmen zu kompensieren sind. Der Gemeindevorstand möchte dies mit den folgenden Massnahmen sicherstellen:

Kosteneinsparungen durch Optimierung des Angebotes der Gästeinformationsstelle 55‘000

Kosteneinsparungen durch Teilverzicht auf finanzielle Beiträge an regionale Events 35‘000

Mehreinnahmen durch Erhöhung der Liegenschaftssteuer zu Gunsten des Tourismus von 0.5‰ auf 0.7‰ 250‘000

Kompensation 340‘000

Diese Massnahmen lassen sich begründen und sind aus Sicht des Gemeindevorstandes auch vertretbar. 

Die Infostellen erbringen Leistungen vor Ort und sind wichtig für den persönlichen Kontakt zu den Gästen. Aufgrund der Möglichkeiten 

der Informationsbeschaffung über zahlreiche andere Kanäle und des veränderten Kundenverhaltens hat die Bedeutung der Infostellen in 

den letzten Jahren jedoch tendenziell abgenommen. Eine Anpassung des Betriebskonzeptes mit dem Ziel der Kostenreduktion ist deshalb 

gerechtfertigt. Der Betrieb der Gästeinformationsstelle kostet aktuell CHF 176‘000. Diese Kosten werden in erster Linie für die Raummiete 

und das Personal abhängig vom Standort und den Öffnungszeiten aufgewendet. Durch eine Anpassung der Öffnungszeiten können die 

Kosten ohne substanziellen Qualitätsverlust gesenkt werden. Weitere Einsparungen lassen sich möglicherweise durch Kooperationsmodelle 

mit touristischen Leistungsträgern und alternativen Standorten erzielen. Der Gemeindevorstand ist überzeugt, dass die Infostelle auch mit 

einem reduzierten Angebot bedürfnisgerecht und nachfrageorientiert betrieben werden kann.

Vom heutigen Gemeindebeitrag setzt die Tourismusorganisation CHF 65‘000 für Beiträge an regionale Events ein. Angesichts des ausser-

ordentlichen hohen Solidaritätsbeitrages der Gemeinde Samedan an die neue regionale Tourismusstruktur soll mit dem Teilverzicht auf 

diese Beiträge zumindest ein kleiner Teil der Mehrkosten ausgeglichen werden. Der Gemeindevorstand erachtet dies angesichts des grossen 

finanziellen Opfers, das die Gemeinde Samedan zugunsten der Region erbringt, als absolut legitim. Als Alternative kann den Gesuchstel-

lenden seitens der Gemeinde Samedan gegebenenfalls die Erbringung von geldwerten Leistungen angeboten werden.

Nur mit Kostenreduktionen lassen sich die Mehrkosten von CHF 360‘000 nicht auffangen. Für den Differenzbetrag soll deshalb die Liegen-

schaftssteuer zu Gunsten des Tourismus von 0.5‰ auf 0.7‰ erhöht werden. Die Liegenschaftssteuer ist breit abgestützt. Sie trifft nicht 

nur den ortsansässigen Steuerzahler, sondern auch die Zweitwohnungsbesitzer und weitere Gruppierungen, die vom Tourismus profitieren.

Die Mehrkosten von CHF 360‘000 fallen auf den 1.1.2018 an. Entsprechend sollen auch die Kompensationsmassnahmen auf diesen Zeit-

punkt wirken. Mit Bezug auf die Erhöhung der Liegenschaftssteuer sind eine Anpassung des Steuergesetzes sowie ein separater Beschluss 

im Rahmen der Budgetversammlung erforderlich. Die Höhe der Liegenschaftssteuer ist jährlich durch die Gemeindeversammlung zu be-

schliessen. An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass die Gemeinde Samedan im Gegensatz zu den anderen Tourismusgemeinden keine 

Tourismusförderungsabgabe erhebt.

Die Zuständigkeit für den Entscheid über die Beteiligung der Gemeinde Samedan an der Engadin St. Moritz Tourismus AG liegt gemäss Art. 

36 Ziff. 9 der Gemeindeverfassung bei der Gemeindeversammlung.

5.8	 Beilagen im Anhang

Statuten der Engadin St. Moritz Tourismus AG, Seite 16.

Aktionärsbindungsvertrag Engadin St. Moritz Tourismus AG, Seite 20.

Leistungsauftrag an die Engadin St. Moritz Tourismus AG, Seite 22.
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Proposta / Antrag

La suprastanza cumünela propuona
– �d’aderir a la partecipaziun da la Engadin St. Moritz Tourismus SA in fundaziun, collio cun la partecipaziun al chapitêl d’aczias cun frs 

35‘500, cun l’appruvaziun dal contrat traunter ils acziunaris e la legitimaziun da la suprastanza cumünela, da stipuler il contrat da 
prestaziun cun la Engadin St. Moritz Tourismus SA in fundaziun.

– �Appruvaziun da las imsüras accumpagnativas per la cumpensaziun dals cuosts supplementers, collio cun l’incumbenza a la supras-
tanza cumünela, d’executer telas i’l ram dal uorden da cumpetenzas.

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen:

– �Zustimmung zur Beteiligung an der zu gründenden Engadin St. Moritz Tourismus AG, verbunden mit der Beteiligung von CHF 35‘500 am 

Aktienkapital, der Zustimmung zum Aktionärsbindungsvertrag und der Ermächtigung des Gemeindevorstandes, den Leistungsauftrag 

mit der zu gründenden Engadin St. Moritz Tourismus AG abzuschliessen.

– �Zustimmung zu den flankierenden Massnahmen zur Kompensation der Mehrkosten und Beauftragung des Gemeindevorstandes, diese 

im Rahmen der Zuständigkeitsordnung umzusetzen.

Traktandum 6 

Genehmigung der Jahresrechnung 2015

Hinweis: die Jahresrechnung kann bei der Gemeindekanzlei bezogen oder von der Internetseite www.samedan.ch, Rubrik Politik/Ge-

meindeversammlung heruntergeladen werden.

6.1	 der Verwaltung

In Kürze

Laufende Rechnung 2015 (in TSD)

Rechnung 2014 Budget 2015 Rechnung 2015 Abweichung

Aufwand -29‘980 -29‘190 -42‘470 -13‘280

Ertrag 29‘670 27‘710 42‘520 14‘810

Ergebnis -310 -1‘480 50 1‘530

Investitionsrechnung 2015 (in TSD)

Rechnung 2014 Budget 2015 Rechnung 2015 Abweichung

Ausgaben -1‘140 -1‘690 -1‘620 70

Einnahmen 1‘440 210 240 30

Nettoinvestitionen -300 -1‘480 -1‘380 100

Finanzierung 2015 (in TSD)

Rechnung 2014 Budget 2015 Rechnung 2015 Abweichung

Nettoinvestitionen 300 -1‘480 -1‘380 100

Cash Flow (+) / Cash Loss (-) 4‘830 3‘050 11‘650 8‘600

Finanzierungsüberschuss 5‘130 1‘570 10‘270 8‘700

Finanzkennzahlen 2015

Rechnung 2014 Budget 2015 Rechnung 2015 Bewertung

Selbstfinanzierungsgrad in % 100 100 100 Ideal

Selbstfinanzierungsanteil in % 21 15 40 Gut

Kapitaldienstanteil in % 21 21 16 Sehr hoch

Investitionsanteil in % 6 7 6 Schwach

Bruttoverschuldung in Mio. 61 55 50 Kritisch

Bruttoverschuldungsanteil in % 260 262 172 Schlecht
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Beurteilung

Im Jahresergebnis eingeflossen ist die Auflösung des aus der Ersatzabgabe für die Befreiung von der Hauptwohnungsverpflichtung 

geäufneten Fonds in der Höhe von CHF 6‘150‘000. Bei der Beurteilung des Jahresergebnisses ist diese Transaktion zu berücksichtigen.

Die laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 50‘000 statt einem Aufwandüberschuss von CHF 1‘480‘000 

ab. Der Cash Flow aus der operativen Tätigkeit beträgt 5‘500‘000 und liegt damit über den Erwartungen von CHF 3‘050‘000. In Ver-

bindung mit der zurückhaltenden Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss von CHF 10.3 Mio. Die Verschuldung der 

Gemeinde, gemessen an den kurz-, mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten, belief sich per 1. Januar 2016 auf CHF 45.7 Mio. Die Bi-

lanzsumme hat sich von CHF 92.3 Mio. auf CHF 77.7 Mio. reduziert. Das Fremdkapital beträgt CHF 49.7 Mio., das Eigenkapital CHF 18 Mio.

Der Massnahmenplan zur Sanierung des Finanzhaushaltes zeigt Wirkung. Mit dem Cash Flow aus der operativen Tätigkeit von CHF 5.5 

Mio. und dem Selbstfinanzierungsgrad von 100% wurden wichtige finanzpolitische Zielwerte erreicht. Die Verschuldung konnte um CHF 

8.7 Mio. auf CHF 45.7 Mio. reduziert werden. Ermöglicht wurde dies in erster Linie durch die Auflösung des aus der Ersatzabgabe für die 

Befreiung von der Hauptwohnungsverpflichtung geäufneten Fonds in der Höhe von CHF 6‘150‘000. Trotz dieser beträchtlichen Minde-

rung liegt die Verschuldung nach wie vor im kritischen Bereich und ist raschmöglichst weiter abzubauen. Damit ist auch gesagt, dass 

am Massnahmenplan zur Sanierung des Finanzhaushaltes konsequent festzuhalten ist.

Proposta / Antrag

La suprastanza cumünela propuona
– d’appruver il quint annuel preschaint per l’an 2015;
– d’egualiser il surpü d’entredgias da CHF 49’068.92 sur l’egen chapitêl.

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen:

– die vorliegende Jahresrechnung für das Jahr 2015 zu genehmigen;

– den Ertragsüberschuss von CHF 49‘068.92 über das Eigenkapital auszugleichen.

6.2	 des Elektrizitätswerkes

In Kürze

Rechnung 2014 Budget 2015 Rechnung 2015 Abweichung

Aufwand -4‘690‘000 -4‘885‘000 -4‘420‘000 465‘000

Ertrag 5‘200‘000 5‘160‘000 4‘960‘000 -200‘000

Ergebnis laufende Rechnung 510‘000 275‘000 540‘000 265‘000

Cash Flow (+) / Cash Loss (-) 960‘000 765‘000 990‘000 225‘000

Nettoinvestitionen -700‘000 -560‘000 -30‘000 530‘000

Finanzierungsüberschuss 260‘000 205‘000 960‘000 755‘000

Proposta / Antrag
La suprastanza cumünela propuona
– d’appruver il quint annuel preschaint da l’Ouvra electrica da Samedan per l’an 2015.

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen:

– die vorliegende Jahresrechnung des Elektrizitätswerkes Samedan für das Jahr 2015 zu genehmigen.

Namens des Gemeindevorstandes

Jon Fadri Huder	 	 Claudio Prevost

Gemeindepräsident	 Gemeindeschreiber
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